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4. zu gewährleisten, daß in der Zusammenarbeit zwischen 
den zentralen und örtlichen Organen der staatlichen 
Verwaltung und den ihnen nachgeordneten und unter
stellten Organen, Betrieben und Einrichtungen das 
Prinzip des demokratischen Zentralismus und die dop
pelte Unterstellung in solchen Fragen, die eine einheit
liche zentrale Regelung zwingend erfordern, gewahrt 
werden;

5. die besten Erfahrungen in der Arbeit der örtlichen Or
gane der staatlichen Verwaltung, besonders der Räte 
zu verallgemeinern, bürokratische Erscheinungen in der 
Arbeit der staatlichen Verwaltung zu bekämpfen und 
den Räten zu helfen, die Arbeit der örtlichen Organe 
der staatlichen Verwaltung rationeller und wirksamer 
zu gestalten;

6. die Grundsätze für die Förderung der Kader, für den 
Aufbau und für die Struktur der örtlichen Organe der 
staatlichen Verwaltung auszuarbeiten und für deren 
Verwirklichung durch die örtlichen Räte zu sorgen;

7. die Einhaltung der sozialistischen Gesetzlichkeit in der 
Arbeit der örtlichen Räte und die Rechte der Bürger in 
der Tätigkeit der örtlichen Organe der staatlichen Ver
waltung zu sichern.

II.

l.Der Ministerrat führt seine Aufgaben gegenüber den 
örtlichen Räten durch, indem er

a) grundsätzliche Fragen, die die örtlichen Räte be
treffen, beschließt;


	II.


